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Sehr geehrte Frau Seitz,
sehr geehrte Damen und Herren,

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde sowie
aus Sicht der Abteilung 4  Straßenwesen und Verkehr  zu der o.g. Planung folgen-
dermaßen Stellung:

Raumordnung
Die für das Plangebiet vorgesehene städtebauliche Neuordnung zu einem sozial ge-
mischten Quartier mit unterschiedlichen Wohnformen in vielfältigen Bautypen wird be-
grüßt.

Den Unterlagen sind keine Ausführungen zur Dichte des Wohngebiets zu entnehmen.
Wir gehen allerdings davon aus, dass die gemäß PS 2.4.0 Absatz 5 (Z) Regionalplan
Heilbronn-Franken 2020 für ein Kleinzentrum wie Kirchberg an der Jagst festgelegte
Mindest-Bruttowohndichte von 45 Einwohnern je Hektar durch Realisierung der Pla-
nungskonzeption erreicht werden wird.
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Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind alle Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzu-
passen. Ziele der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwä-
gung unterliegen, zu beachten (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG).

Um zu dokumentieren, dass die erforderliche Dichte erreicht wird und die Planung
demzufolge den Zielen der Raumordnung entspricht, wären in der Begründung nach-
vollziehbare Ausführungen (z.B. Größe des Baugebiets, mögliche Anzahl der
Wohneinheiten) wünschenswert.

Straßenwesen und Verkehr
Die Stadt Kirchberg beabsichtigt, einen Bebauungsplan aufzustellen, um ein innerört-
liches Wohnquartier zu entwickeln.

Die Erschließung des Plangebiets soll über die Birkenstraße und Lindenstraße an die
Haller Straße/L 1040 innerhalb der Ortsdurchfahrt erfolgen. Im Bebauungsplan ist für
die Einmündung Birkenstraße in die Haller Straße ein Kreisverkehr vorgesehen. Be-
züglich der Umgestaltung des Knotenpunktes hat die Stadt Kirchberg bereits Kontakt
mit dem Baureferat Ost aufgenommen. Das Baurecht für die Umgestaltung des Kno-

Den o.g. Bebauungsplan kann von hier aus zugestimmt werden, wenn folgende Auf-
lagen berücksichtigt werden:

 Es dürfen keine weiteren direkten Zufahrten zur Landesstraße angelegt wer-
den; die Erschließung muss über innerörtliche Straßen erfolgen.

 Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat auch den zu verän-
dernden Straßenabschnitt der Landesstraße zu umfassen. Der Bebauungsplan
bildet dadurch für seinen Geltungsbereich auch die Rechtsgrundlage für die
geforderten baulichen Veränderungen an der Landesstraße und ersetzt damit
gemäß § 37 Abs. (4) Straßengesetz in Verbindung mit den §§ 72 bis 78 des
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes die hierfür notwendige Planfeststel-
lung.

 Die gesetzlichen Bestimmungen für den Lärmschutz nach BImSchG sind zu
beachten. Sofern die Lärmberechnung die Schwellenwerte überschreitet, sind
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entsprechende Lärmschutzvorkehrungen auf Kosten des Antragstellers zu tref-
fen.

 Die Umgestaltung des Knotenpunktes ist weiterhin mit dem Baureferat abzu-
stimmen.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Karsten Grothe, Tel.: 0711/904-
142243, E-Mail: karsten.grothe@rps.bwl.de.

Anmerkung:
Abteilung 8  Landesamt für Denkmalpflege  meldet Fehlanzeige.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Dr. Martin Hahn, Tel.: 0711/904-
45183, E-Mail: martin.hahn@rps.bwl.de.

Hinweis:
Wir bitten künftig  soweit nicht bereits geschehen  um Beachtung des Erlasses zur
Koordination in Bauleitplanverfahren vom 10.02.2017 mit jeweils aktuellem Formblatt
(abrufbar unter https://rp.baden-württemberg.de/Themen/Bauen/Bauleitplanung/Seiten/default.aspx).

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten,
dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung davon -
zusätzlich in digitalisierter Form - im Originalmaßstab zugehen zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Dierk Wöhrmann
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

A  Allgemeine Angaben

Bebauungsplan und Örtliche Bauvorschriften „Lindenquartier“, Stadt Kirchberg an
der Jagst Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange und Scoping
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, Stadt Kirchberg an der Jagst, Teilort Kirchberg an der
Jagst, Lkr. Schwäbisch Hall (TK 25: 6725 Gerabronn, 6726 Rot am See, 6825 Ilshofen,
6826 Crailsheim)

Ihr Schreiben vom 19.12.2019

Anhörungsfrist 31.01.2020

B  Stellungnahme

Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben.

1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen,
    die im Regelfall nicht überwunden werden können

Keine

2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen,
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes

Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken

Geotechnik

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten,
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros.

Andernfalls empfiehlt das LGRB die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise
in den Bebauungsplan:

Nach dem geologischen Basisdatensatz des LGRB befindet sich das Plangebiet im
Ausstrichbereich von Gesteinen der Erfurt-Formation (Unterkeuper, frühere Bezeichnung
Lettenkeuper), die bereichsweise von anthropogenen Ablagerungen unbekannter Mäch-
tigkeit überdeckt werden.

Auffüllungen vorangegangener Nutzungen sind ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind.

Verkarstungserscheinungen (offene oder lehmerfüllte Spalten, Hohlräume, Dolinen) sind
nicht auszuschließen. Sollte eine Versickerung der anfallenden Oberflächenwässer
geplant bzw. wasserwirtschaftlich zulässig sein, wird auf das Arbeitsblatt DWA-A 138
(2005) verwiesen und im Einzelfall die Erstellung eines entsprechenden hydrologischen
Versickerungsgutachtens empfohlen.

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung, bei Antref-
fen verkarstungsbedingter Fehlstellen wie z. B. offenen bzw. lehmerfüllten Spalten) wer-
den objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020
durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

Boden

Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken
vorzutragen.

Mineralische Rohstoffe

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen
oder Bedenken vorzubringen.

Grundwasser

Wie in der Begründung zum Bebauungsplan bereits erwähnt wurde, liegt das Planungs-
vorhaben außerhalb von bestehenden oder geplanten Wasser- und Quellenschutzgebie-
ten. Das Planungsvorhaben ist ca. 140 m in nordwestliche Richtung vom festgesetzten
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Wasserschutzgebiet Kirchberg, Stadt Kirchberg/Jagst (LUBW-Nr.127110; Rechtsverord-
nung vom 04.08.1987; Landratsamt Schwäbisch-Hall) entfernt.

Im Bereich des Planungsvorhabens ist mit hochstehendem und zementangreifendem
Grundwasser zu rechnen.

Zum Planungsvorhaben sind aus hydrogeologischer Sicht keine weiteren Hinweise,
Anregungen oder Bedenken vorzubringen.

Bergbau

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.

Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder Althohlräumen betroffen.

Geotopschutz

Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht
tangiert.

Allgemeine Hinweise

Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden.

Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann.

Mirsada Gehring-Krso


















